
s \   IUI  I i   II  II  1   III  11  III  II  III 
O l l i   Eur°Pean  Patent  Office 

< * S   Office  europeen  des  brevets  (11)  E P   0  7 3 2   2 0 4   A 1  

(12)  E U R O P Ä I S C H E   PATENTANMELDUNG 

(43)  Veröffentlichungstag:  (51)  int.  Cl.6:  B 4 1 F 2 7 / 1 2  
18.09.1996  Patentblatt  1996/38 

(21)  Anmeldenummer:  96103838.7 

(22)  Anmeldetag:  12.03.1996 

(84)  Benannte  Vertragsstaaten:  (72)  Erfinder: 
CH  DE  FR  GB  IT  LI  SE  •  Ruckmann,  Wolfgang  Gunter 

97074  Wurzburg  (DE) 
(30)  Prioritat:  16.03.1995  DE  19509562  .  stiel,  Jurgen  Alfred 

97289  Thungen  (DE) 
(71)  Anmelder:  Koenig  &  Bauer  Aktiengesellschaft 

D-97080  Wurzburg  (DE) 

(54)  Vorrichtung  zum  Lösen  von  Platten  von  einem  Zylinder 

(57)  Bei  einer  Vorrichtung  zum  Lösen  von  Platten 
(2)  mit  abgekanteten  Enden  von  einem  Zylinder  (1) 
einer  Rotationsdruckmaschine  besteht  die  Aufgabe 
darin,  zumindest  ein  Ende  (4)  der  Platte  vom  Zylinder 
zu  lösen. 

Erfindungsgemäß  wird  dies  durch  auf  einen  Schen- 
kel  eines  abgekanteten  Endes  der  Platte  wirkende  Aus- 
heber  (27)  erreicht. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Lösen 
von  Platten  mit  abgekanteten  Enden  von  einem  Zylinder 
einer  Rotationsdruckmaschine  gemäß  dem  Oberbegriff 
des  Anspruches  1  . 

Die  DE  43  03  381  A1  zeigt  einen  Plattenzylinder  mit 
einer  Einrichtung  zum  Anheben  einer  Druckplatte.  Hier- 
bei  weist  der  Plattenzylinder  unterhalb  der  Druckplatte 
mit  Druckluft  beaufschlagbare  Bohrungen  zum  Anhe- 
ben  der  Druckplatte  auf. 

Nachteilig  an  diesem  Plattenzylinder  ist,  daß  auf- 
wendige  Druckluftzuführungen  notwendig  sind. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Vor- 
richtung  zum  Lösen  von  Platten  mit  abgekanteten 
Enden  von  einem  Zylinder  einer  Rotationsdruckma- 
schine  zu  schaffen,  mit  der  zumindest  ein  abgekantetes 
Ende  der  Platte  von  dem  Zylinder  gelöst  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die 
Merkmale  des  kennzeichnenden  Teiles  des  Anspruches 
1  gelöst. 

Die  mit  der  Erfindung  erzielbaren  Vorteile  bestehen 
insbesondere  darin,  daß  ein  abgekantetes  Ende  einer 
Platte  vollständig  aus  seiner  Befestigungseinrichtung, 
z.  B.  einem  Schlitz  in  einer  Mantelfläche  eines  Zylin- 
ders,  entfernt  wird.  Das  so  frei  gewordene  Ende  federt 
durch  seine  Eigenspannung  vom  Zylinder  weg  und 
kann  somit  ohne  weitere  Hilfsmittel  beispielsweise  einer 
automatischen  Plattenwechselvorrichtung  zugeführt 
werden.  Vorteilhafterweise  sind  keine  Teile  außerhalb 
der  Mantelfläche  angeordnet  oder  treten  über  die  Man- 
telfläche  hinaus.  Ausheber  der  erfindungsgemäßen 
Vorrichtung  bewegen  sich  in  dem  schmalen,  die  Enden 
der  Platte  aufnehmenden  Schlitz.  Somit  wird  kein 
zusätzlicher  Raum  für  die  erfindungsgemäße  Vorrich- 
tung  im  Bereich  der  Mantelfläche  des  Zylinders  benö- 
tigt.  Die  maximal  bedruckbare  Fläche  des  Zylinders 
bleibt  erhalten  und  wird  nicht  durch  beispielsweise  Boh- 
rungen  oder  bewegliche  Leisten  in  der  Mantelfläche  des 
Zylinders  unterhalb  der  Platte  eingeschränkt. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  ist  in  der  Zeich- 
nung  dargestellt  und  wird  im  folgenden  näher  beschrie- 
ben. 

Es  zeigen 

Fig.  1  einen  schematischen  Schnitt  durch  eine 
erfindungsgemäße  Vorrichtung  in  Einführ- 
stellung; 

Fig.  2  einen  schematischen  Schnitt  durch  eine 
erfindungsgemäße  Vorrichtung  in  Klemm- 
stellung; 

Fig.  3  einen  schematischen  Schnitt  durch  eine 
erfindungsgemäße  Vorrichtung  während  des 
Aushebevorganges. 

Ein  Zylinder  1  einer  Rotationsdruckmaschine  ist  zur 
Aufnahme  von  biegsamen  Platten  2  mit  abgekanteten 

Enden  3,  4  mit  mindestens  einem  parallel  zu  seiner 
Drehachse  verlaufenden,  sich  von  einer  Mantelfläche  6 
des  Zylinders  1  in  sein  Inneres  5  erstreckenden,  engen 
Schlitz  7  versehen. 

5  Bei  der  Platte  2  mit  einer  Dicke  d2,  z.  B.  d2  =  0,3  mm, 
handelt  es  sich  vorzugsweise  um  Druckplatten  oder  um 
Trägerplatten  mit  z.  B.  darauf  befestigten  Gummitü- 
chern.  Ein  Schenkel  8  des  vorlaufenden  Endes  3  ist  im 
vorliegenden  Beispiel  länger  als  ein  entsprechender 

10  Schenkel  9  des  nachlaufenden  Endes  4  der  Platte  2. 
Der  Schlitz  7  ist  im  Querschnitt  vorzugsweise  recht- 

eckig  ausgebildet.  Eine  Breite  b7  des  Querschnittes  des 
Schlitzes  7  weist  an  seinem  Anfang  10  etwas  mehr  als 
die  doppelte  Dicke  d2  der  Platte  2  auf,  d.h.  beispiels- 

15  weise  b7  =  1  mm.  Der  Schlitz  7  ist  bezüglich  einer  an 
der  Mantelfläche  6  im  Bereich  des  Schlitzes  7  anliegen- 
den  Tangente  1  1  um  einen  Neigungswinkel  Alpha,  z.  B. 
Alpha  =  45°,  geneigt.  Am  Ende  des  Schlitzes  7  ist  eine 
parallel  zu  dem  Schlitz  7  verlaufende  Bohrung  12  in 

20  dem  Zylinder  1  angebracht.  Der  Schlitz  7  tangiert  die 
Bohrung  12  in  Form  einer  Sehne,  so  daß  die  Bohrung 
12  mit  dem  Schlitz  7  in  Verbindung  steht.  Im  vorliegen- 
den  Beispiel  befindet  sich  eine  virtuelle  Fortsetzung 
einer  Mantelfläche  13  der  Bohrung  12  in  einem  Abstand 

25  a  zu  einer  der  Bohrung  12  abgewandten  Seitenfläche 
14  des  Schlitzes  7,  wobei  der  Abstand  a  geringfügig 
größer  ist  als  die  Dicke  d2  der  Platte  2,  z.  B.  a  =  0,4  mm. 
In  dieser  Bohrung  12  ist  ein  Schwenkhebel  16,  der  im 
vorliegenden  Ausführungsbeispiel  als  eine  Spindel  16 

30  mit  einem  Radius  r16,  z.  B.  r16  =  15  mm,  ausgeführt  ist, 
schwenkbar  zentrisch  gelagert.  Diese  Spindel  16  ist  in 
axialer  Richtung  mit  einer  Anzahl  von  radial  nach  außen 
weisenden  Druckstücken  17  versehen.  Die  Druckstücke 
1  7  sind  so  in  der  Spindel  1  6  befestigt,  daß  deren  Druck- 

35  nocken  18  über  eine  Mantelfläche  19  der  Spindel  16 
hinaus  federnd  wirken  können.  Von  dem  Bereich  der 
Spindel  16  ausgehend,  in  dem  die  Druckstücke  17 
angeordnet  sind,  weist  die  Mantelfläche  19  der  Spindel 
16  über  einen  Winkel  Beta,  z.B.  Beta  =  80°,  bezogen 

40  auf  eine  Drehachse  21  der  Spindel  16  eine  Mantelflä- 
che  22  mit  reduziertem  Radius  r22,  z.  B.  r22  =  14,5  mm, 
auf.  Daran  schließt  sich  im  vorliegenden  Beispiel  ein 
Bereich  an,  der  sich  über  einen  Winkel  Gamma,  z.  B. 
Gamma  =  90°,  erstreckt,  in  dem  diese  reduzierte  Man- 

45  telfläche  22  in  axialer  Richtung  gesehen  nur  partiell  als 
in  Umfangsrichtung  verlaufende  U-förmige  Nuten  23 
ausgeführt  ist.  Am  Ende  dieser  U-förmigen  Nuten  23  ist 
ein  axial  verlaufender,  sich  radial  von  der  Mantelfläche 
19  in  ein  Inneres  der  Spindel  16  erstreckender  Schlitz 

so  24  eingebracht.  In  diesem  Schlitz  24  sind  Enden  26  von 
biegeelastischen,  aber  drucksteifen  Aushebern  27  ein- 
gehängt,  die  im  vorliegenden  Beispiel  als  Blattfedern,  z. 
B.  aus  Federstahl,  ausgeführt  sind.  Diese  Ausheber  27 
passen  sich  im  eingebauten  Zustand  der  Form  der 

55  Spindel  16  an.  Die  Ausheber  27  erstrecken  sich  über 
eine  Länge  I27,  z.  B.  I27  =  25  mm,  bis  an  den  Bereich 
der  reduzierten  Mantelfläche  22  der  Spindel  16  und 
weisen  eine  Dicke  d27,  z.  B.  d27  =  0,5  mm,  auf. 

2 



3 EP  0  732  204  A1 4 

Die  Funktionsweise  der  erfindungsgemäßen  Vor- 
richtung  ist  folgendermaßen: 
In  einer  Einführstellung  (Fig.  1)  der  Spindel  16  befindet 
sich  die  reduzierte  Mantelfläche  22  der  Spindel  16  im 
Bereich  des  Schlitzes  7.  In  dieser  Stellung  werden  die 
beiden  abgekanteten  Enden  3,  4  der  Platte  2  in  den 
Schlitz  7  geführt,  wobei  die  reduzierte  Mantelfläche  22 
als  Führung  dient.  Zum  Klemmen  der  Enden  3,  4  der 
Platte  2  wird  die  Spindel  16  entgegen  dem  Uhrzeiger- 
sinn  soweit  gedreht,  bis  die  Druckstücke  1  7  annähernd 
lotrecht  gerichtet  bezüglich  der  Schenkel  8,  9  der  Enden 
3,  4  der  Platte  2  stehen.  Die  Drucknocken  18  der 
Druckstücke  1  7  werden  mittels  sich  an  der  Spindel  1  6 
abstützende  Federkraft  gegen  die  Schenkel  8,  9  der 
Enden  3,  4  der  Platte  2  gepreßt.  Somit  sind  die  Enden 
3,  4  der  Platte  2  im  Schlitz  7  des  Zylinders  1  fixiert  (Fig. 
2).  Durch  das  Drehen  der  Spindel  16  entgegen  dem 
Uhrzeigersinn,  d.h.  mit  den  wirkenden  Drucknocken  18 
in  Richtung  Inneres  des  Zylinders,  erfolgt  mittels  einer 
nach  innen  wirkenden  Zugkraft  ein  Spannen  der  Enden 
3,  4.  In  dieser  Klemmstellung  wird  die  Spindel  16  arre- 
tiert. 

Zum  Entfernen  der  Platte  2  wird  die  Spindel  16  im 
Uhrzeigersinn  gedreht,  worauf  die  Druckstücke  17  die 
Enden  3,  4  freigeben.  Die  Druckstücke  1  7  werden  in  die 
Bohrung  12  geführt,  in  der  sich  die  Druckstücke  17  an 
der  Mantelfläche  13  der  Bohrung  12  abstützen.  Durch 
die  Drehbewegung  der  Spindel  16  gelangen  nun  freie 
Enden  28  der  Ausheber  27  in  den  Bereich  des  nachlau- 
fenden  Endes  4  der  Platte  2  und  deren  Stirnseiten  31 
stoßen  gegen  eine  Stirnseite  29  des  Schenkels  9  des 
nachlaufenden  Endes  4.  Im  Verlauf  der  weiteren  Dreh- 
bewegung  federn  die  Ausheber  27  nach  außen  in  ihre 
Strecklage,  so  daß  die  Ausheber  27  tangential  bezüg- 
lich  der  Spindel  16  stehen  und  in  den  Schlitz  7  in  Rich- 
tung  Anfang  (10)  des  Schlitzes  7  geführt  werden.  Die 
Spindel  16  wird  soweit  verdreht  bis  die  Enden  28  der 
Ausheber  27  kurz  unter  der  Mantelfläche  6  des  Zylin- 
ders  1  stehen.  Das  nachlaufende  Ende  4  der  Platte  2  ist 
mittels  der  Ausheber  27  vollständig  aus  dem  Schlitz  7 
entfernt  und  kann  durch  die  Eigenspannung  der  Platte  2 
von  der  Mantelfläche  6  des  Zylinders  1  wegfedern. 

Anstelle  mehrerer  auf  das  nachlaufende  Ende  4  der 
Platte  2  wirkender  Ausheber  27,  kann  auch  nur  ein  ein- 
ziger,  beispielsweise  plattenlanger  Ausheber  27  ver- 
wendet  werden. 
Auch  kann  die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  auf  beide 
Enden  3,  4  der  Platte  2  gleichzeitig  wirken  oder  für 
jedes  Ende  3,  4  eine  eigene  Vorrichtung  vorgesehen 
sein. 

Teileliste 

1  Zylinder 
2  Platte 
3  Ende,  vorlaufendes  (2) 
4  Ende,  nachlaufendes  (2) 
5  Inneres  (1) 
6  Mantelfläche  (1) 

7  Schlitz  (1) 
8  Schenkel  (3) 
9  Schenkel  (4) 
10  Anfang  (7) 

5  1  1  Tangente 
12  Bohrung  (1) 
13  Mantelfläche  (12) 
14  Seitenfläche  (7) 
15 

10  16  Spindel 
1  7  Druckstück 
1  8  Drucknocken 
19  Mantelfläche  (16) 
20 

15  21  Drehachse  (16) 
22  Mantelfläche  (16),  reduziert 
23  Nut  (16),  U-förmig 
24  Schlitz  (16) 
25 

20  26  Ende  (27) 
27  Ausheber 
28  Ende  (28) 
29  Stirnseite  (4) 
30 

25  31  Stirnseite  (28) 
a  Abstand  zwischen  Mantelfläche  (19)  und  Sei- 

tenfläche  (14) 
b7  Breite  des  Schlitzes  (7) 
d2  Dicke  der  Platte  (2) 

30  d27  Dicke  des  Aushebers  (27) 
I27  Länge 
r16  Radius 
r22  Radius 
Alpha  Neigungswinkel 

35  Beta  Winkel 
Gamma  Winkel 

Patentansprüche 

40  1.  Vorrichtung  zum  Lösen  von  Platten  (2)  mit  abge- 
kanteten,  glatten  Enden  (3,  4)  von  einem  Zylinder 
(1)  einer  Rotationsdruckmaschine,  wobei  der  Zylin- 
der  (1)  zur  Aufnahme  der  abgekanteten  Enden  (3; 
4)  der  Platte  (2)  mit  einem  engen,  axial  verlaufen- 

45  den  Schlitz  (7)  versehen  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  mindestens  ein  bewegbarer,  blattförmiger 
Ausheber  (27)  von  einem  Inneren  (5)  des  Zylinders 
(1)  heraus  in  den  Schlitz  (7)  einführbar  angeordnet 
ist,  daß  eine  Stirnseite  (31)  eines  freien  Endes  (28) 

so  dieses  Aushebers  (27)  auf  eine  Stirnseite  (29) 
eines  Schenkels  (9)  eines  abgekanteten  Endes  (4) 
der  Platte  (2)  wirkend  angeordnet  ist  und  daß  das 
freie  Ende  (28)  zusammen  mit  dem  Schenkel  (9)  in 
Richtung  Anfang  (10)  des  Schlitzes  (7)  bewegbar 

55  angeordnet  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  ein  den  Ausheber  (27)  bewegender 
Schwenkhebel  (1  6)  angeordnet  ist. 

3 
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3.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  und  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Ausheber  (27)  mit  einem 
Ende  (26)  an  dem  Schwenkhebel  (16)  befestigt  ist, 
daß  das  zweite  Ende  (28)  des  Aushebers  (27) 
annähernd  tangential  bezüglich  des  Schwenkhe-  5 
bels  (16)  beweglich  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Ausheber  (27)  aus  einem 
biegeelastischen,  druckfesten  Material  besteht.  10 

5.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Ausheber  (27)  aus  Feder- 
stahl  besteht. 

15 
6.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Schwenkhebel  (16)  als 
Spindel  (16)  ausgebildet  ist. 

20 
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